Konzept

Interinstitutionelle Fallkoordination in der Suchthilfe Thun und Region

1. Einleitung / Ausgangslage

Im Jahr 2003 wurden in Stadt und Region Thun die Voraussetzungen geschaffen, um die fallbezogene Zusammenarbeit der in der Suchthilfe tätigen Organisationen (inkl. Sozialdienste) zu optimieren; d.h. diese im Sinne des „Case-Managements“ transparenter und verbindlicher auszugestalten Im Mai 2003 fand eine erste Sitzung zu diesem Thema statt und wurden nachfolgend von einer Projektgruppe die Grundlagen dazu erarbeitet. Im November 2003 wurde das Modell „Fallkoordination / Systemkonferenz“ von den bis dahin beteiligten Organisationen genehmigt und im Februar 2004 ein Pilotversuch gestartet. Während der Projektphase, die vom Februar bis zum September 2004 dauerte, konnten erste Erfahrungen gesammelt und auf Grund der Auswertung die Arbeitsinstrumente verfeinert sowie die Kriterien für eine Fallkoordination praxisgerechter ausgestaltet werden. An der Sitzung der beteiligten Organisationen vom 25.1.2005 wurden diese Anpassungen diskutiert und genehmigt. Die Projektphase ist nun definitiv abgeschlossen. Jährlich werden zukünftig ein bis zwei Sitzungen zu diesem Thema stattfinden die dazu dienen, das Modell weiterzuentwickeln und allenfalls weitere Fragen der Zusammenarbeit zu erörtern. Bisher nahmen an diesen Sitzungen mehrheitlich Stellen der illegalen Suchthilfe sowie einzelne Sozialdienste teil. Es wäre wünschenswert, wenn zukünftig auch vermehrt Institutionen aus dem legalen Bereich und weitere Sozialdienste sowie z.B. privatpraktizierende ÄrztInnen an diesen Austauschsitzungen teilnehmen würden. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass mit diesem Handlungsansatz das Rad zwar nicht neu erfunden wird, jedoch in der Zusammenarbeit mehr Klarheit und eine höhere Verbindlichkeit erzielt werden kann, die letztlich sowohl den KlientInnen als auch den Hilfseinrichtungen viele Vorteile bringt. 

2. Ziele

· Die Zusammenarbeit der Stellen in Zusammenhang mit der Bearbeitung von Suchtproblemen eines/r KlientIn sind systematisiert (Setting) und erfolgen koordiniert (Klärung Auftrag und Zuständigkeit) und verbindlich (Zielvereinbarung / Zielüberprüfung / Termine). 

· Doppelspurigkeiten sind verhindert.

· Die Voraussetzungen für positive Veränderungsprozesse bei den KlientInnen sind verbessert.

3. Beteiligte Institutionen

· Instituionen in Stadt und Region Thun, die im Suchtbereich tätig sind.

· Institutionen (z.B. Sozialdienste), die in ihrem Arbeitsalttag mit suchtmittelabhängigen Menschen konfrontiert sind.
· Personen (z.B. Ärzte/-innen, Apotheker/-innen), die mit suchtmittelabhängigen Menschen in professionellem Kontakt stehen.
Interessierte Institutionen können jederzeit „einsteigen“ und mit dem Modell „Fallkoordination“ arbeiten. Ansprechpartner für interessierte Institutionen und Personen ist die Regionalstelle Thun-Oberland des Contact Netz (Kurt Berger, Regionalleiter / Tel. 033/225 21 23 E-Mail kberger@contact-thun.ch).

4. Zielgruppen

Menschen mit Suchtproblemen, die in mindestens drei der oben genannten Angeboten betreut werden und in der Stadt Thun und/oder Region Thun wohnhaft sind.

5. Systemkonferenzen

Sobald mehr als zwei Institution bei der Betreuung eines Klienten/Klientin involviert sind, ist die Bestimmung einer FallkoordinatorIn obligatorisch und damit die Durchführung von Systemkonferenzen. Wenn zwei Institutionen involviert sind, wird die Zusammenarbeit bilateral geklärt und geregelt. Die Übernahme dieser Funktion wird zwischen den Stellen i.d.R. vor der ersten Systemkonferenz bilateral geregelt. Systemkonferenzen dienen dazu, die Zusammenarbeit zwischen allen am Hilfsprozess beteiligten Personen und Stellen verbindlich in schriftlicher Form zu regeln (Verantwortlichkeiten, Ziele, Informationsfluss; Kommunikation u.a.). Ärzte, Apotheken u.a. Personen / Stellen, denen erfahrungsgemäss die direkte Teilnahme an Systemkonferenzen oft nicht möglich ist, sollen bei Bedarf via die/den FallkoordinatorIn einbezogen werden. An den Konferenzen ist zu klären, welche Informationen gegenseitig ausgetauscht werden dürfen und / oder müssen. Der Klient / Patient enthebt die beteiligten Stellen (individuell) mit seiner Unterschrift für diese Informationen von der Schweigepflicht. Diese strukturierte und Verbindlichkeit sowie Transparenz schaffende Arbeitsweise soll gewährleisten, dass Suchtmittelkonsumierende aus Stadt und Region Thun optimal betreut werden und für alle beteiligten Hilfsorganisationen und die Betroffenen Transparenz darüber besteht, welche Zielrichtung der Klient / Patient anvisiert und welche Hilfsorganisationen im Beratungsprozess welche Beiträge zur Erreichung dieser Ziele leisten (siehe Grundlagen im Anhang). 

5.1 Rolle, Aufgaben und Kompetenzen der Fallkoordinationsstelle

5.1.1 Kriterien für die Übernahme dieser Rolle / Funktion sind:

· regelmässiger Kontakt mit den KlientInnen 

· zeitliche Ressourcen

· Vertrauensverhältnis zwischen KlinetIn und FallkoordinatorIn

· Einverständnis des / der KlientIn

· ev. Auftrag von Gesetzes wegen (z.B. Bewährungshilfe, Amtsvormundschaft)

5.1.2 Aufgaben / Kompetenzen

· FallkoordinatorIn ist Drehscheibe und Informationszentrale zwischen den beteiligten Hilfsorganisationen und / KlientIn/ PatientIn

· FallkoordinatorIn organisiert und leitet die Systemkonferenzen

· FallkoordinatorIn informiert die Beteiligten über relevante Ereignisse, bzw. erteilt Auskunft auf Anfrage (Es besteht jedoch für alle Beteiligten eine Hol- und Bringschuld)

· FallkoordinatorIn bezieht „wichtige Abwesende“ bei Bedarf mit ein, informiert diese über die Situation und holt bei diesen Informationen ein 

6. Arbeitsinstrumente 

Im Rahmen der interinstitutionellen Zusammenarbeit werden von allen beteiligten Stellen die gleichen Arbeitsinstrumente verwendet (s. Anhang):

1. Leitfaden der Systemkonferenz

2. Kriterien für eine interinstitutionelle Fallkoordination

3. Checkliste zu Protokoll der Systemkonferenz

4. Formular / Raster für das Protokoll der Systemkonferenz

5. Eine Liste mit den Suchthilfeeinrichtungen und weiteren Stellen (dient als Checkliste)

6. Beispiel einer generellen Entbindungserklärung (muss von den einzelnen Stellen angepasst

    werden)

7. Adressen der bisher an der Fallkoordination beteiligten Stellen 

8. Fallbeispiel

Diese Grundlagen der interinstitutionellen Zusammenarbeit in der Suchthilfe Thun und Region finden Sie im Anhang.

Thun, im April 2005
Anhang Nr. 1

Leitfaden Systemkonferenz

Ort:
Institution des Fallkoordinators oder der Fallkoordinatorin oder nach Absprache an einem anderen Ort

TeilnehmerInnen:
KlientIn, alle involvierten Fachpersonen

Frequenz:
1- bis 2-mal pro Jahr, oder gemäss Absprache

Zeitrahmen:
ca. 1 Std.

Inhalt

· Bestandesaufnahme der aktuellen Situation aus der Sicht aller Beteiligten

· Entwicklung, Überprüfung und Anpassung von kurz-, mittel- und langfristigen Zielen

· Festlegung der Zuständigkeiten unter den Fachpersonen

· Ein Fallkoordinator wird bei der ersten Systemkonferenz gewählt

Ziele

· Die aktuelle Situation ist vollumfänglich erfasst.

· Alle Beteiligten sind sich über die Ziele im Klaren.

· Die Zuständigkeiten unter den Fachpersonen sind geregelt.

Vorgehen:

· Der Fallkoordinator bereitet die Systemkonferenz mit dem Klienten vor.

· Die Sitzungsleitung liegt in der Regel bei dem Fallkoordinator oder der Fallkoordinatorin

· Der oder die KlientIn hat die Möglichkeit seine/ihre Situation zu schildern.

· Ziele und deren Überprüfung werden festgelegt

· Frequenz der Systemkonferenzen werden festgehalten.

· Ein Kurzprotokoll gemäss Leitfaden wird von einem oder einer der Teilnehmenden erstellt.

· Der Termin für die nächste Systemkonferenz wird abgemacht.

Thun, im Februar 2005

Anhang Nr. 2

Kriterien für eine interinstitutionelle Fallkoordination in der Suchthilfe (Stadt und Region Thun)

Grundsatz

Wenn drei oder mehr Institutionen involviert sind, ist die Bestimmung einer FallkoordinatorIn obligatorisch. Die Systemkonferenzen und deren Frequenz werden nach Bedarf vereinbart. Wenn nur zwei Institutionen involviert sind, wird das Vorgehen bilateral abgesprochen. 

Zeitplan

	Neueintritt


	Aufnahme der Personalien des Umfeldes etc. 



	3 Monate


	Innerhalb von drei Monaten wird der Bedarf einer die Fallkoordination geklärt. Ein grober Informationsaustausch* zwischen den Institutionen findet statt. 

Eine Systemkonferenz wird provisorisch vereinbart



	6 Monate**


	Innerhalb von sechs Monaten findet eine Systemkonferenz statt. Wenn obige Grundsätze zutreffen ist die Fallkoordination obligatorisch.




*
der Informationsfluss ist eine Bring- und Holschuld aller involvierten Institutionen

**
die Fallkoordination ist notwendig bei Klienten, die seit 6 Monate regelmässig die Dienstleistungen einer Institution beanspruchen 

Thun, im Februar 2005

Anhang Nr. 3

C H E C K L I S T E          zu Protokoll der Systemkonferenz  

Standortbestimmung


Wohnen


	Situationsbeschreibung, Hilfestellungen

Wohnfähigkeit

Stationäre Institutionen

Begleitete, betreute Wohnformen

Spitex, ambulante Psychiatrie

Notwohnen

Wohnungssuche

Kontakte zu Vermieter


Arbeit / Tagesstruktur

	Situationsbeschreibung, Hilfestellungen

Einbindung primärer / sekundärer Arbeitsmarkt

Arbeitsprogramme

Arbeitsleistung / Arbeitsbeurteilung

Stellensuche

Beteiligte Fachstellen


Finanzen

	Situationsbeschreibung, Hilfestellungen

Fürsorgerische Unterstützung

Sozialversicherungsleistungen

Andere Unterstützungsleistungen

Verschuldung

Schuldensanierung


Gesundheit / Sucht

	Situationsbeschreibung, Hilfestellungen

Prävention

Beikonsum

Entzug 

Therapie


Beziehungen

	Situationsbeschreibung, Hilfestellungen

Familiäres System

Freundinnen, Kolleginnen, Nachbarn

Zusätzliche Hilfssysteme

Freie MitarbeiterInnen


Strafrechtliche Situation

	Situationsbeschreibung

Gegenwärtige Verfügungen

Offene Verfahren (zu erwartende Strafen)

Alternativer Strafvollzug (Gemeinnützige Arbeit, Electronic Monitoring)

Wiedergutmachung


Diverses
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Anhang Nr. 4

Protokoll der Systemkonferenz von 

Datum:



Fallkoordinator/in:
Anwesend:


Entschuldigt:


Protokoll:



Standortbestimmung


Wohnen




	


Arbeit / Tagesstruktur

	


Finanzen

	


Gesundheit / Sucht

	


Beziehungen

	


Strafrechtliche Situation

	


Diverses

	


Wurden bisherige Ziele erreicht?
Gründe

	
	


Ziele

Neue Zielsetzungen / Perspektiven
erreicht bis
Zuständigkeit

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Nächste Systemkonferenz:

Geht an: ...............................................

Anhang Nr. 5 

KonferenzteilnehmerInnen (Checkliste)

Wer nimmt an den Systemkonferenzen teil?


	KlientIn

Vormundschaft, gesetzlicher Vertreter
Sozialdienste, Fürsorge

Suchtberatung

Contact

BEGES

Heroinabgabestelle HEGEBE

Selbsthilfeorganisation

Therapieinstitution stationär

Therapieinstitution ambulant (Psychiater, Arzt, etc.)

Mobile Gassenarbeit  (TALK Thun)

Apotheke

Begleitetes / betreutes Wohnen

Wohnhilfe

Notschlafstelle

Passantenheim

Therapeutische Wohnangebote

ArbeitgeberInnen

Beschäftigungsplatz 

Werkstatt 18

Apropos plus

Wiedereingliederungsmassnahme

Familie

Freunde

Freiwillige Hilfssysteme

Kirchen

Bewährungshilfe

Freie MitarbeiterInnen Bewährungshilfe

Regierungsstatthalteramt

Schuldensanierungsfachstelle

Andere

Die Aufzählung dient als Checkliste. Eingeladen werden in erster Linie relevante Stellen (fettgedruckt). Alle anderen werden bei Bedarf und in Absprache mit dem/der Klient/In beteiligt.
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Anhang Nr. 6

Beispiel einer 

Entbindung vom Berufsgeheimnis / Schweigepflicht
Gemäss Auftrag arbeitet die HeGeBe mit den externen Betreuungspersonen und Institutionen der Patienten und Patientinnen zusammen. 

In der Region Thun übernimmt eine der Betreuungspersonen die Fallkoordination, diese ladet regelmässig alle involvierten Personen zu einer Systemkonferenz (SyKo) ein. An diesen Systemkonferenzen werden, im Beisein des Patienten/ der Patientin, grobe Ziele vereinbart und der gegenseitige Informationsfluss geklärt. 

Ziele dieser Zusammenarbeit innerhalb des Helfersystems sind eine optimale Planung und Koordination sowie die Klärung von Aufgaben und Zuständigkeiten. Diese Vorgehensweise verhindert Doppelspurigkeiten und Unklarheiten und trägt deshalb zur Optimierung der Behandlung bei. 

Inhalte des Informationsaustausches
Grundlage für die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen den Systemkonferenzen ist die individuelle Behandlungsplanung gemäss Protokoll der SyKo.

Mögliche Inhalte sind:

· der Gesundheitszustand, allenfalls Beikonsum

· Arbeits- und Wohnsituation

· Finanzen

· besondere institutionsinterne Regelungen wie z.B. Bezugszeiten, Sanktionen (Spätbezug, Sperrung usw.)

· bei Bedarf strafrechtliche Situation

· weitere Informationen die zur Erreichung der Behandlungsziele notwendig sind

Die Fachpersonen der HeGeBe Thun unterstehen dem Berufsgeheimnis Artikel 321 des schweizerischen Strafgesetzes (StGB). Sie verpflichten sich folgende Punkte einzuhalten:

· Generell nur Informationen auszutauschen, die für die Behandlung und deren Zielerreichung relevant sind.

· medizinische Daten als besonders schützenswert zu behandeln 

· die Patientinnen und Patienten offen und transparent über den Austausch mit Andern zu informieren

Die Entbindungserklärung kann jederzeit durch die Unterzeichneten schriftlich widerrufen werden. Ohne Widerruf wird sie mit dem Ausscheiden des Unterzeichneten aus der Institution automatisch aufgehoben.

Einverständniserklärung

Name/Vorname/Geburtsdatum des/der PatientIn: 

Ich bin mit dem oben beschriebenen Austausch einverstanden und entbinde die MitarbeiterInnen der HeGeBe vom Berufsgeheimnis gegenüber folgenden, unten aufgeführten und bezeichneten Stellen / Personen:

Sofern nicht anders vereinbart, findet der Austausch mit dem Hausarzt über den HeGeBe-Arzt oder Ärztin und mit den anderen Institutionen über die Bezugsperson statt.

Mit den Familienangehörigen werden nur Themen besprochen, die ausdrücklich auf dieser Entbindungserklärung festgehalten sind.

	Soziale Dienste:  
	(  Thun

(  Steffisburg

(  Spiez                                           
                
	(  Andere  
                          

	Arbeit:                             


  
	(  à propos plus  

(  DAE

(  Werkstatt 18


	(  Andere


	Wohnen:             

                           
	(  Begleitetes Wohnen (BeWo)                         

(  Wohnhilfe (Wover)  

(  Notschlafstelle

(  Heilsarmee – Passantenheim

	(  Andere                              

	Beratungsstellen:            
	(  Contact – Thun Oberland


	(  Andere



	Justiz:                  
	(  Bewährungshilfe (AbaS)  

                    
	     (  Andere

 

	Medizin:               

                            
	(  Hausarzt

	

	Familie:
	( Familie darf im Notfall 
kontaktiert werden

( bei Nichterscheinen in der HeGeBe darf Familie angefragt werden

( Familienangehörige 

    -

    -

    -


	Folgende Themen dürfen mit Familienangehörigen besprochen werden :

      -

      -

      - 

 


Ort: 


Datum:


Unterschrift:

Anhang Nr. 7

Suchthilfe Region Thun - E-mail-Adressen

	AbaS (Bewährungshilfe) Regionalstelle Oberland

Abteilung Bewährungshilfe und alternativer Strafvollzug, Regionalstelle Oberland

Allmendstrasse 18
3602 Thun
Telefon
033 227 68 00
Telefax
033 227 67 99

	Marcel Lüthi  033 227 67 95
	Regionalstellenleiter
	marcel.luethi@pom.be.ch

	Margot Hansjakob Haldemann

                          033 227 67 98
	Sozialarbeiterin
	margot.hansjakob@pom.be.ch

	Jacqueline Pauli033 227 67 96
	Sozialarbeiterin
	jacqueline.pauli@pom.be.ch

	Ab 1. Mai 2005

Beat Bühler       033 227 67 92
	Dipl. Sozialarbeiter FH
	beat.buehler @pom.be.ch

	Doris Zürcher    033 227 67 90
	Sachbearbeiterin gemein. Arb. Erreichbar Montag – Freitag jeweils vormittag Gemeinnützige Arbeit
	doris.zuercher@pom.be.ch


	à propos plus

Scheibenstrasse 3

3600 Thun

Telefon
033 222 14 04

Telefax 
033 222 14 09

	Markus Sager
	Leitung/Auftragsvermittlung
	office@a-propos-plus.ch

	Elsbeth Maurer
	Bereich Bildung
	

	Heidi Müller
	Sekretariat
	

	Kurt Zimmermann
	Bereich Auftragsvermittlung
	


	Contact Thun, Jugend-, Eltern- und Suchtberatung des Contact Netz

Scheibenstrasse 3

3600 Thun

033 225 21 21   administration@contact-thun.ch  (Sekretariat) / contact.thun@contactmail.ch (ab 2.5.05)

	Kurt Berger            

033 225 21 23
	Leiter
	kberger@contact-thun.ch
ab 2. Mai 2005:

kurt.berger@contactmail.ch

	Gerhard Wantz      

033 225 21 29
	Team-Koordination
	gwantz@contact-thun.ch
ab 2. Mai 2005:

gerhard.wantz@contactmail.ch

	Roland Haueter     

033 225 21 27
	Beratung, Überlebenshilfe
	rhaueter@contact-thun.ch
ab 2. Mai 2005:

roland.haueter@contactmail.ch

	Franziska Schaffer 

033 225 21 25
	Beratung
	fschaffer@contact-thun.ch
ab 2. Mai 2005:
franziska.schaffer@contactmail.ch

	Christian Huber      

033 225 21 28
	Familientherapie
	chuber@contact-thun.ch
ab 2. Mai 2005:

christian.huber@contactmail.ch

	Ingrid Panhuber     

033 225 21 24
	Psychotherapie
	ipanhuber@contact-thun.ch
ab 2. Mai 2005:

ingrid.panhuber@contactmail.ch

	Brigitte Jost            

033 225 21 21
	Sekretariat
	bjost@contact-thun.ch
ab 2. Mai 2005:

brigitte.jost@contactmail.ch


	Contact Netz, TALKTHUN (Aufsuchende Beratung und Vermittlung)

Hofstettenstrasse 15a

3600 Thun

033 221 10 37

	Christian Holdener
	Projektleiter
	talk-thun@bluewin.ch
ab 2. Mai 2005

talk.thun@contactmail.ch

	Regina Dubois
	
	

	Judith Koch
	
	


	Contact Netz, Werkstatt 18

Burgfeldweg 13

3612 Steffisburg

033 222 98 60 (Sekretariat)

	Verena Imboden
	
	wachtzehn@gmx.net 

Ab 2. Mai 2005 

w18.thun@contactmail.ch



	Lucas Imhof
	
	

	Renate Kunz
	Sekretariat
	

	Franziska Wittmer
	
	


	HeGeBe Thun

Marktgasse 6

3600 Thun

033 225 00 10



	Schweizer Ariane
	Leiterin
	ariane.schweizer@hegebethun.ch

	Markus Badertscher
	Oberarzt
	Markus.badertscher@hegebethun.ch

	Eggen Monika
	Sozialarbeiterin
	monika.eggen@hegebethun.ch

	Franziska Bäumlin
	Sozialarbeiterin
	franziska.baeumlin@hegebethun.ch

	Fankhauser Hanspeter
	Pflege
	hanspeter.fankhauser@hegebethun.ch

	Göring Mirjam
	Pflege
	mirjam.goering@hegebethun.ch

	Horisberger Martin
	Stv. Leiter/Pflege
	martin.horisberger@hegebethun.ch

	Schär Daniel
	Pflege
	daniel.schaer@hegebethun.ch

	Stucki Wenger Brigitte
	Pflege
	brigitte.stucki@hegebethun.ch

	Niederhauser Fränzi
	Sekretariat
	franziska.niederhauser@hegebethun.ch


	Heilsarmee - Passantenheim

Waisenhausstr. 26

3600 Thun

033 222 69 20

	Werner Marmet
	Leiter
	werner.marmet@bluewin.ch


	Sozialdienst Zulg 
Gemeinden Steffisburg, Buchholterberg, Eriz, Fahrni, Homberg, Horrenbach-Buchen, Oberlangenegg, Schwendibach, Unterlangenegg, Wachseldorn

Höchhusweg 5

3612 Steffisburg

033 439 44 03 

	Dvorak-Tschopp Sabine
	Ressortleiterin
	sabine.dvorak@steffisburg.ch 

	Bieri Melanie
	dipl. Sozialarbeiterin FH
	melanie.bieri@steffisburg.ch 

	Brändli Alder Franziska
	dipl. Sozialarbeiterin HFS
	franziska.braendli@steffisburg.ch

	Fürst Stierli Cornelia
	dipl. Sozialarbeiterin HFS
	cornelia.fuerst@steffisburg.ch 

	Lienhardt Peter
	dipl. Sozialarbeiter HFS
	peter.lienhardt@steffisburg.ch

	Neukomm Thomas
	dipl. Sozialarbeiter HFS
	thomas.neukomm@steffisburg.ch

	Seiler Ursula
	dipl. Sozialarbeiterin HFS
	ursula.seiler@steffisburg.ch 

	Stäuble Margrit
	dipl. Sozialarbeiterin FH
	margrit.staeuble@steffisburg.ch 

	Schumacher Irène
	dipl. Sozialarbeiterin HFS
	irene.schumacher@steffisburg.ch 

	Zorn André
	dipl. Sozialarbeiter FH
	andre.zorn@steffisburg.ch


	Stadt Thun - Direktion Soziales - Sozialhilfe

Thunerhof

Postfach 145

3602 Thun

033 225 84 68

	Mengia Artho
	Dienstchefin
	mengia.artho@thun.ch

	Alfred Blaser 
	Gruppenleiter Intake
	alfred.blaser@thun.ch 

	Béa Aerni
	Gruppenleiterin
	beatrice.aerni@thun.ch 

	Franziska Megert
	Gruppenleiterin
	franziska.megert@thun.ch 

	Rahel Vonlanthen
	Gruppenleiterin
	rahel.vonlanthen@thun.ch 


	Wohnhilfe Region Thun

Allmendstrasse 8

3600 Thun

033 222 68 22 (Geschäftsstelle)

	Erica Künzi
	Wohnungsvermittlung
	wohnhilfe.thun@bluewin.ch 

	Roland Bommeli 033 222 01 91
	Begleitetes Wohnen
	bewo.thun@bluewin.ch

	Veronika Gfeller 033 222 01 91
	Begleitetes Wohnen
	bewo.thun@bluewin.ch

	Esther Geier 033 222 70 27
	Notschlafstelle (Leitung)
	nost.thun@bluewin.ch


	Sozialdienst Heimberg

Alpenstrasse 26

Postfach 271

3627 Heimberg

Tel. 033 439 20 32

Fax 033 439 20 10



	Konrad Steiner
	Leiter Sozialdienste Heimberg
	konrad.steiner@heimberg.ch


Thun, 04.04.2005/bj

Anhang Nr. 8

7. Fallbeispiel 

Das nachfolgende Fallbeispiel soll exemplarisch aufzeigen, was mit der interinstitutionellen Fallkoordination gemeint ist:

Hr. x meldet sich in der Werkstatt 18. Beim Eintrittsgespräch wird eine Sozialanamnese erstellt und auch erhoben, welche Institutionen sonst noch involviert sind (Sozialdienst Thun / Begleitetes Wohnen / Psychiatrischer Dienst / Hausarzt und Apotheke – Methadon). Hr. x arbeitet von da an regelmässig in der Werkstatt 18. Da mehr als drei Stellen involviert sind und das W. 18 Team in Gesprächen mit Hr. x. erfährt, dass er in nächster Zeit die Wohnung verliert, ihm die Sozialhilfe gekürzt wurde und das Team auch realisiert, dass es ihm psychisch nicht gut geht, vereinbart die Bezugsperson mit Hr. x., dass eine Systemkonferenzen einberufen wird, um die Situation zu klären und zu schauen, wie es weiter gehen kann/soll/muss. Hr. X. erklärt sich bereit dazu und enthebt die Sozialpädagogin von der Schweigepflicht. Diese nimmt Kontakt mit den involvierten Stellen auf und es kommt zu einer ersten Systemkonferenz. Zur Sitzung abgemeldet haben sich der Arzt, der Apotheker und der Psychiatrische Dienst. Diese meldeten jedoch Interesse an, auf dem Laufenden gehalten zu werden und waren froh zu vernehmen, dass der Klient nun eine Tagesstruktur hat. An der gemeinsamen Sitzung wird mit dem Einverständnis von Hr. X. gemeinsam geschaut, wer eigentlich genau was macht, wie die Problemlage des Klienten eingeschätzt wird. Hr. x. äussert seine Befindlichkeit und seine Ziele ebenfalls. Es zeigt sich, dass der Sozialdienst (SD) nicht wusste, dass Hr. X nun arbeitet, Hr. X. unterbreitete dem SD den Lohnausweis nicht. Wegen der Wohnung sieht es so aus, dass er Gefahr läuft, sie zu verlieren, wenn er weiterhin seine „Kollegen“ einlädt und in der Wohnung konsumiert (Beikonsum von Kokain). Es zeigt sich, dass von den Anwesenden niemand so recht Zeit hatte, mit dem Klienten zu „schaffen“, respektive alle davon ausgingen, dass eine andere Stelle die Verantwortung hätte wahrnehmen sollen. Beim SD läuft eine Dauerverfügung. Die Wohnhilfe kann auch nur begrenzt Unterstützung anbieten. Ebenfalls wird offenkundig, dass der Klient in psychosozialer Hinsicht ungenügend Unterstützung erhält und aus diesem Grund noch die Beratungsstelle des Contact einbezogen werden sollte. 

An der Systemkonferenz werden gemeinsam Grobziele festgelegt und Verantwortlichkeiten geklärt. Es kristallisiert sich heraus, dass es sinnvoll ist, wenn die Fallkoordination über die Wohnhilfe läuft. Der Fallkoordinator nimmt mit dem Arzt und dem Apotheker Kontakt auf und informiert diese mit dem Einverständnis des Klienten über die Systemkonferenz, resp. lässt sich von diesen informieren. Ebenfalls klärt er gemeinsam mit dem Klienten einen möglichen Einbezug der Beratungsstelle des Contact ab. Die an der Systemkonferenz getroffenen Abmachungen werden schriftlich festgehalten. Das Protokoll erhalten alle beteiligten Stellen und der / die KlientIN / PatientIn. 

Thun, im Februar 2005
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